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Grundherrschaften bilden sich

Bubikon im Früh- und Hochmittelalter

ab 450

ab 550

ab 650

ab 750

Alemannische Landnahme
4 5 0—5 5 ° Siedlungen mit der Endung

-ingen
Esslingen, Grüningen

Erste Herrschaftsbildung
Alemannisches Herzogtum und Adels- ab 9 5 0
herrschaften (Landolt-Beata-Sippe
bzw. ihre Vorgänger). Beginn der Chri
stianisierung (Gründung des Bistums
Konstanz).
5 5 0-6 5 o Siedlungen mit der Endung

-ikon
Bubikon, Berlikon, Hom
brechtikon

Kloster St. Gallen
650-700 Siedlungen mit der Endung ab 1030

-hausen
Wolfhausen, Rüegshausen

Fränkische Gaue und Hundertschaften:
Freie Dingstatt Binzikon.
Bildung des St. Galler Dinghofes
Dürnten (Dürnten-Bubikon- Wolf
hausen-Feldbach).
Bubikon ein Bestandteil der Urpfarrei
Dürnten.

Zweite Herrschaftsbildung
Wiedererstarken des alemannischen
Herzogtums (Burkhardinger).
Zürcher Oberland unter deren Ver
wandten, den Thurgaugrafen Udalrich
inger (—▶ Kyburger) und Nellen-
burgern aufgeteilt.
Grosser, einheitlicher Güterkomplex
der beiden Familien, vermischt mit
St. Galler und Einsiedler Klosterbesitz.

Zweite Zersplitterung
Rebellion Graf Werners von Kyburg.
Aufteilung seines Besitzes unter die
Erben Ulrichs von Ebersberg:

6 5 0-900 Ausbausiedlungen mit den Regensberger Rüti
Endungen -wil, -berg, Seegräben
-acher, -bach, -see Rapperswiler/Hinwiler Uster
Rutschberg, Barenberg, Wetzikon
Landsacher, Dienstbach, Hinwil
Lützelsee Oberdürnten

Erste Zersplitterung
Toggenburger Bubikon

Vollikon

ab 800

Niederwerfung des alemannischen
Herzogtums durch die fränkischen Kö
nige (Karl Martell, Pippin).
Konfiskation alemannischen Gross
grundbesitzes (Berlikon).
Vergabungen der Landolt-Beata-Sippe
ans Kloster St. Gallen:
Zell (741), Berlikon (744), Lützelsee
(745), Widenswil (750), Rüegshusen
(775), Bubikon (811), Kirchen Dürn
ten und Hinwil

Fränkisch-karolingisches Grossreich
(Karl der Grosse)

ab 105 0 Dritte Herrschaftsbildung

Toggenburger versuchen, ihre Erb- und
Vogtgüter im Zürcher Oberland (Bubi
kon, Illnau, Russikon, Hinwil, Grüt,
Hellberg) zur Herrschaft auszubauen.
Diethelm und Ulrich von Toggenburg
nennen sich «von Bubikon».
Regensberger bauen ihre Schirmvogtei
über St. Galler Klostergüter (Dürnten,
Mönchaltorf) zur Herrschaft aus.

ab 1100 Verschärfte Konkurrenz zwischen den
Toggenburgern und Regensbergern.
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119 2 Toggenburger und Rappers-
wiler gründen als Stützpunkt
ihrer Oberländer Besitzun
gen die Komturei Bubikon.
Toggenburgische Eigen
kirche Bubikon.

1208 Regensberger antworten
mit der Stiftung der
Prämonstratenserabtei Rüti

1229 Regensberger gründen das
Städtchen Grüningen.

1250 Regensberger erwerben die
St. Galler Dinghöfe Dürnten
und Mönchaltorf und deh
nen ihre Herrschaft auch
über die Freien des Zürcher
Oberlandes aus.

1267 Niedergang der Regensber
ger. Habsburger überneh
men die Herrschaft Grünin
gen und dehnen sie über das
ganze Oberland aus.
Toggenburger bringen das
Kloster Rüti unter ihren Ein
fluss.
Bubikon bleibt als Nieder-
gerichts-Enklave ebenfalls
unter toggenburgischem
Einfluss.

1408 Übergang der Herrschaft
Grüningen an Zürich.

Das Ende einer alten Mär

In der Schule lernten wir seinerzeit, das kriege
rische, freie Volk der Alemannen hätte sich nach
dem Zusammenbruch der Römerherrschaft lawi
nenartig über unser Land ergossen. Wilde, bärtige
Sippenführer seien mit Kind und Kegel, Sack und
Pack im Urwald unseres Oberlandes erschienen,
hätten an Stellen, die ihnen wohnlich schienen,
ihre Speere in die Erde gesteckt und damit ihre
Wohnplätze bestimmt.

Die moderne Geschichtsforschung belehrt uns
freilich eines andern. Erstens waren die Aleman
nen bei ihrer Landnahme südlich des Rheins be
reits kein freies Volk mehr. Der Merowingerkö-
nig Chlodwig I. hatte sie schon im Jahre 496 be
siegt und zu fränkischen Vasallen gemacht. Und
zweitens hatten sich adelige Grossgrundbesitzer
schon zum voraus des verfügbaren Landes be
mächtigt und lenkten nun die Ansiedlung be
wusst.

Unter diesen alemannischen Grossen ragt in
unserer Gegend die Sippe des Landolt und seiner
Frau Beata hervor. Sie beherrschte im 8. Jahrhun
dert den ganzen Raum zwischen Winterthur und
der rätischen Grenze am Walensee. Ihre Stütz
punkte - zugleich ihre Kirchengründungen - la
gen wie Perlen an einer Kette längs der alten Rö
merstrasse Winterthur-Kempraten aufgereiht: 111—
nau, Hinwil, Dürnten. Die Entstehung dieser Kir
chen setzt der Historiker Paul Kläui wohl mit
Recht in die Zeit zwischen 650 und 700 an; diese
Orte waren zugleich grundherrschaftliche Zen
tren, von denen aus im 6. und 7. Jahrhundert ein

ganzer Kranz von Satellitensiedlungen mit den
typischen Endungen -ikon, -hausen und -wil ent
stand. So mögen von Dürnten aus Hadlikon, Edi
kon, Bubikon, Berlikon, vielleicht auch Hom
brechtikon, sodann Rüegshausen, Wolfhausen,
Adletshausen, Fägswil, Widenswil und Erniswil
(Tobel) gegründet worden sein.

Ein Blutbad und seine Folgen

Es darf aber nicht vergessen werden, dass die
adeligen Alemannen, die die Besiedlung unserer
Gegend so planmässig lenkten, nach wie vor unter
der Botmässigkeit der fränkischen Könige stan
den. Unter den entarteten Merowingern erfreuten
sie sich allerdings grösster Selbständigkeit; das
Herzogtum Alemannien war sozusagen ein «Staat
im Staate». Diesem Zustand machten die Haus
meier (Verwalter) des letzten Merowingerkönigs,
Karlmann und Pippin, ein Ende. Sie unterwarfen
die unbotmässigen Alemannen erneut und lockten
746 deren hohe Adelige nach Cannstatt bei Stutt
gart, wo sie in grosser Zahl hingerichtet wurden.

Landolt und Beata, die alemannischen Beherr
scher des Zürcher Oberlandes, hatten das Unglück
kommen sehen. Schon einige Jahre vorher such
ten sie ihre Güter dem drohenden fränkischen Zu
griff zu entziehen und schenkten bereits 741 Zell,
744 Berlikon und 745 Lützelsee nebst zahlreichen
andern Besitzungen dem Kloster St. Gallen. Die
ses galt seit seiner Erneuerung unter dem ersten
Abt Otmar (720) als Hort und Stützpunkt des
freien Alemannentums. Doch nicht mehr lange!
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Abt Otmar wurde von den fränkischen Grossen
verschleppt und starb 759 in der Verbannung.
Nicht einmal die Klostergüter waren vor der Ent
eignung durch die fränkischen Gaugrafen Ruthard
und Warin sicher. Vom geschenkten Gut in Berli
kon wissen wir zum Beispiel, dass es dem Kloster
St. Gallen wieder entrissen wurde. Erst König
Ludwig der Deutsche erstattete es 875 an dieses
zurück.

In ihrer Not unternahmen Landolt und Beata
745 eine Pilgerfahrt nach Rom, um beim Papst
selber Recht zu erbitten. Doch sie sollten nie mehr
zurückkehren. Ihre Nachkommen vergabten noch
nach der Cannstatter Katastrophe Güter in Wi
denswil, Rüegshusen, Bubikon, sowie die Kir
chen Hinwil und Dürnten an das Galluskloster.

Unter Klosterherrschaft

Die Abtei St. Gallen verfügte nach den zahlrei
chen Schenkungen trotz der Enteignungen durch
die fränkischen Herren, im Zürcher Oberland
über einen ausgedehnten, annähernd geschlosse
nen Grundbesitz. Seine Zentren waren die Höfe
Dürnten und Mönchaltorf. Der erstere interessiert
uns besonders, lag doch unsere Gemeinde mitten
in seinem Güterkreis. Hier bildete sich schon früh
ein klösterlicher «Dinghof» heraus, der vom
Bachtel bis an den Zürichsee reichte und in zwei
Verwaltungsbezirke zerfiel: den Hof Oberglatt
mit Dürnten, Wändhüslen, Tafleten, Landsacher,
Bubikon, Kämmoos und Barenberg, und den Hof
Niederglatt jenseits der Quelle der Glatt - also
Bürg, Homberg, Widenswil, Zell und das ganze
Gebiet um Wolfhausen/Hombrechtikon. Ein klö
sterlicher Beamter, anfangs der Meyer von Dürn
ten, der auf seiner Burg oberhalb Hadlikon sass,
richtete in diesen Gebieten über niedere Verge
hen.

Freilich war der Klosterbesitz von mannigfa
chen Gütern weltlicher Herren durchlöchert. Sie
gehen zum Teil auf konfisziertes fränkisches Kö
nigsgut (Pfäffikon, Nossikon und die freien Kö
nigsleute um Gossau, Grüningen und Egg) zu
rück, teils waren sie alemannisches Herzogsgut
oder im Besitze alemannischer Adeliger geblie
ben. Als Grundherren dominieren im 10. und 11.
Jahrhundert im Zürcher Oberland die Thurgau-
grafenfamilien der Udalrichinger und der Nellen-
burger. Während von den ersteren die Herren von
Kyburg und von Uster/Rapperswil abstammen,
sind die letzteren von den Toggenburgern beerbt
worden.

Und nochmals eine Katastrophe

Es würde zu weit führen, all die verwandt
schaftlichen Verflechtungen, wie sie Paul Kläui
i960 überzeugend aufzeigte, zu erörtern. Tatsache
ist, dass sich der Haupterbe der Udalrichinger,
Graf Werner von Kyburg, 1025 gegen König
Konrad IL empörte. Zusammen mit seinem Mit
verschworenen, Herzog Ernst von Schwaben,
wurde er zwei Jahre später auf der Kyburg bela
gert, konnte aber flüchten und wurde 1030 im
Schwarzwald getötet. Der Untergang Herzog
Ernsts und Graf Werners hat die Gemüter immer
wieder beschäftigt. Ludwig Uhland hat ihm das
Drama «Herzog Ernst» gewidmet.

Die Rache des Königs gegen Graf Werner von
Kyburg, als der treibenden Kraft des Aufruhrs,
war gründlich. Die riesigen Güter des Rebellen,
die sich vor allem über den Zürichgau bis hinein
nach Unterwaiden erstreckten, wurden eingezo
gen und einem königstreuen Gefolgsmann über
geben: dem bayrischen Grafen Ulrich von Ebers
berg. Von ihm gelangte der Löwenanteil unseres
Oberlandes wieder an verwandte einheimische
Adelsgeschlechter: an die Regensberger (Rüti,
Seegräben) und die Herren von Uster/Rapperswil
(Uster, Wetzikon, Hinwil, Oberdürnten).

Die Enklave Bubikon

Wenn wir die Karte der früheren Grundbesitz
verhältnisse in unserer Gegend betrachten, springt
uns die «Bubiker Enklave» mitten im Gebiet des
St. Galler Dinghofes Dürnten sofort ins Auge.
Schon 1946 ist sie dem verdienten Historiker
Paul Kläui aufgefallen: «Bubikon liegt ja mitten
im Güterkreis des Hofes Dürnten, und es scheint,
dass hier etwas herausgebrochen worden ist.»
Seine damalige Vermutung, dass Freiherr Diet
helm von Toggenburg, Stifter des Ritterhauses,
diese Güter durch seine Heirat mit Guta von Rap
perswil erhalten habe, widerruft er später, da es
ihm gelungen ist, enge verwandtschaftliche Be
ziehungen der Toggenburger zu dem Zürichgau-
Grafengeschlecht der Nellenburger nachzuwei
sen. Die Güter um Bubikon und Wangen, mit de
nen die Toggenburger unser Ritterhaus ausstatte
ten, diejenigen in Illnau, Hinwil und Hellberg,
mit denen sie das Kloster St. Johann im Toggen
burg bedachten und die Kirche Russikon, die sie
dem Antönierhaus Uznach schenkten, können al
ter Nellenburger-Besitz gewesen sein. Dieses
mächtige süddeutsche Adelsgeschlecht war nicht
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nur mit den Herren von Toggenburg verwandt,
sondern auch mit den Kaisern Heinrich IL, Kon
rad II. und Papst Leo IX. verschwägert und zudem
Stammvater der jüngeren Kyburger-Linie und
Nachkomme des alemannischen Herzogshauses.

Wahrscheinlich ist in der Enklave Bubikon also
ein Rest altes, von den fränkischen Machthabern
seinerzeit konfisziertes St. Galler Klostergut, das
später Herzogsgut wurde und durch Erbgang an
die Nellenburger kam, zu sehen. Dass aber die Er
innerung an den einstigen (rechtmässigen!) Besit
zer nicht ganz erloschen war, beweist eine Ur
kunde von 1217, in der Graf Diethelm dem Rit
terhaus die «Hubwiesen» zu Bubikon schenkt und
darin die Oberlehensrechte des Klosters St. Gallen
ausdrücklich anerkennt. Wie hoch die Toggenbur
ger ihren Bubiker Besitz einschätzten, zeigt die
Tatsache, dass sich um 1050 die Brüder Diethelm
und Ulrich «von Bubikon» nennen. Was lag da für
die Grundherren näher, als für ihre Eigenleute —
in nächster Nähe der sanktgallischen Kirche
Dürnten und mitten in deren Pfarrei — eine Eigen
kirche zu stiften? Wohl nur wenige Jahre später,
1192, doppelte Diethelm VI. mit der Gründung
der hiesigen Johanniterkomturei nach. Nicht ge
nug: 1209 legte er sich den Grafentitel bei und
verpflanzte aus seinen hinterthurgauischen
Stammlanden Leibeigene und adelige Dienstleute
in unsere Gegend. So erscheint 1377 der toggen-
burgische Dienstmann Beringer von Lommis als
Lehensherr ausgedehnter Güter in Bubikon, Taf-
leten, Hellberg, Ringwil, Hinwil und Wernets-
hausen.

All diese Unternehmungen waren eine deutli
che Antwort der Toggenburger auf die Herr
schaftsbestrebungen der Regensberger. Diese Sas
sen indessen am längeren Hebelarm. Der Mord,
den Diethelm VII. an seinem Bruder Friedrich be
ging, warf das Haus Toggenburg zunächst weit zu
rück. Es blieb bei der kleinen Einflusssphäre im
Gebiet der Johanniterkomturei Bubikon, die als
niedergerichtliche Enklave bis 1790 ihr Sonder
dasein innerhalb des Dinghofes Dürnten und so
mit der Herrschaft Grüningen fristete.

Die Freiherren von Regensberg verstanden es
im 13. Jahrhundert, ihr Erbe zu einer richtigen
Grundherrschaft auszubauen. Kraft ihrer Schirm-
vogtei über die St. Galler Klostergüter um Dürn
ten und Mönchaltorf errangen sie die Oberhand
im ganzen oberen Glattal. Sie dehnten sie auch
über die dortigen Freien (Gossau, Grüningen,
Egg) aus, gründeten 1208 auf ihrem Erbgut die
Abtei Rüti und um 1229 das Städtchen Grünin
gen: Die Herrschaft Grüningen war geboren.

Unter Grüninger Herrschaft

Die Hofleute zu Dürnten
Zehn der ältesten Urkunden des Stiftsarchives

St. Gallen haben Güterschenkungen aus unserer
Region an das Galluskloster zum Gegenstand.
Auch Bubikon selber findet sich darunter, so dass
sich ein zusammenhängender sanktgallischer Be
sitzkomplex vom Bachtel bis vor die Tore Rap-
perswils ergibt. Seine Bewohner unterstanden in
hohen Vergehen (Diebstahl, Mord) dem Gericht
des jeweiligen Landgrafen. Das waren zunächst
die Lenzburger, dann die Kyburger und schliess
lich, bis zum Übergang der Herrschaft Grüningen
an Zürich (1408), die Habsburger. Über niedere
Vergehen (Twing und Bann) richtete das Kloster
selber. Es betraute mit dieser Funktion die Meyer
von Dürnten, die auf der Burgstelle oberhalb
Hadlikon sassen. Schon Ende des 11. Jahrhun
derts aber ist die Vogtei über die St. Galler Klo
sterleute in der Hand des aufstrebenden Freiher
rengeschlechts der Regensberger. Nach ihrem
Niedergang zufolge der Fehde mit Zürich (1267)
mussten sie ihre Rechte ihrem Gegenspieler, dem
späteren König Rudolf von Habsburg, überlassen.
Er hatte damit sowohl die hohe als auch die nie
dere Gerichtsbarkeit über den «Hof Dürnten» in
seiner Hand.

König Rudolfs Sohn, der 1308 bei Windisch
ermordete König Albrecht, Hess kurz vor seinem
gewaltsamen Tode sämtliche Einkünfte des Hau
ses Habsburg aufzeichnen. Dieses «Habsburgische
Urbar» ist eine erstrangige Quelle für die Ge
schichte vieler Gemeinden. Unter dem Titel
«Dinghof Dürnten» finden wir darin folgende
Gefälle aus der heutigen Gemeinde Bubikon:

Bürg:
Ze Bürge das dorf dienet och in den hof 8 mut,

1 viertel und 1 imi kernen, der 9 ein viertel tuont,
15 viertel habern, 1 pfund und 9ß phenning.

Oberwolfhausen:
Das Ober-Wolfhusen das dienet in den hof 4

mut kernen, 8 viertel habern und 156 phenning
und 4 d.

Niederwolfhausen:
Das Nider-Wolfhusen dienet in den hof 8 mut

kernen, 6 viertel habern und 15 ß.

Rüegshusen:
Der hof ze Ruodishusen dienet in den hof 2 vier

tel kernen, 2 viertel habern und 2 ß ph(enning).
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Berlikon:
Das Dorf ze Berlinkon dienet 9 müt, 5 viertel

und zwen teile eines vierteis kernen und 30 ß
phenning. Da lit och ein guotli und heisset das
Brunnenguot, das giltete 6V2 viertel kernen, 1 bis-
lech viertel habern - das sint 6 imi - und 3 ß phen
ning. Es ligent da 4 zehenden, die horent gegen
Berlinkon; die geltend in den hof 1 pfund pfef-
fers.

Platten/Wolfhausen:
Ze Wolfhusen an den Blatten lit ein guot, das

giltet och 1 pfund Pfeffers.

In diesen Aufzeichnungen fehlen Bubikon und
die ebenfalls alten Siedlungen Rutschberg,
Dienstbach, Zell und Barenberg. Das verwundert
uns nicht, denn diese Höfe waren ja schon früher
durch die Toggenburger aus dem Dinghof Dürn
ten herausgelöst und 1192 dem Ritterhaus bzw.
dessen eigener Niedergerichtsbarkeit einverleibt
worden. Ferner fehlt im Habsburger Urbar die
Tafleten, die zweifellos schon damals existierte.
Ihr Name — Tabulatum — bedeutet «Speicher» und
weist auf einen klösterlichen Gutshof hin. Tat
sächlich bildete er zusammen mit der nahen
Mühle Wändhüslen, der Taverne Brach und dem
Oberhof (Gemeinde Hinwil) eine verwaltungs-
mässige Einheit. Bis in die Neuzeit hinein blieb
dieser Güterkomplex ein direktes Lehen des Klo
sters und war dessen Stiftsverwaltung in Wil un
terstellt. Es scheint, dass sich hier ein Rest von Alt
freien erhalten hat, denn gerichtsmässig gehörten
die Tafleter zusammen mit Gossau, Grüningen,
Wernetshausen und Egg zur freien Dingstatt Bin-
zikon. Auch später behielten sie als separate Zivil
gemeinde die Bezeichnung «Dingstatt» bei.

Das ganze Dürntner Hofgebiet war verwal-
tungsmässig in zwei Bezirke eingeteilt: den «Hof
oberhalb Glatt» und den «Hof niderthalb Glatt».

Auch unter der Hoheit des Zürcher Stadtstaates
erhielt sich diese Aufteilung. Ihre Grenze führte
mitten durch unsere Gemeinde und zwar vom
Quellbach der Glatt (daher der Name!) in der
Alau durch die Senken Sennschür-Bergliriet-
Hüsliriet-Weierriet-Egelsee zur Gemeinde
grenze beim Rüssel. Alljährlich zweimal hatten
die Dürntner Hofleute zum Maien- und Herbst
gericht zu erscheinen. Kam das Gericht zu keiner
Einigung, so wurde «ze Adelzhusen uf der höchi»
- der heutigen Richttanne - «Nachtag» gehalten.
Die Befugnis dieses Gerichtes beschränkte sich
auf zivilrechtliche Fälle (Handänderungen, Ehe-
und Erbrecht) und auf Bussen für Hausfriedens
bruch, Flurfrevel, Ehr- und Körperverletzung,
wobei eine im Hause begangene Tat strafverschär
fend wirkte:

«Der den andren fraefnot under sinem ruossigen ra-
fen (in seinem Haus), der den andren us sinem hus for
dert und hoischet aid der dem andren an sin ere redet, der
jettlichs sol abgeleit werden dem herren ze Grueningen
mit zwölf pfund pfennigen und dem cleger mit sechs
pfund pfennigen.
Wer ouch den andren überretet, überzünt, überschuldet,
übermaeyet, wundet, herdfellig und bluotrunsig machet,
was soelicher fraefni sind, dero jettlichs bessert dem her
ren ze Gruoningen sechs pfund pfennig und dem cleger
drü pfund.»

(Öffnung des Hofs Dürnlcn, 1480)

Die Befugnisse der Hofgerichte wurden unter
der Hoheit Zürichs indessen immer mehr einge
schränkt. Um 1600 übernahm das unter dem Vor
sitz eines Untervogtes stehende Grüninger Herr
schaftsgericht, bestehend aus zwölf «angesehenen
und bemitleten» Landleuten, neben der alten
landgräflichen Blutgerichtsbarkeit auch die Ferti
gung von Grund und Boden, womit die Land
schreiberei — das heutige Notariat — in Funktion
t r a t . ( J z )
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